
 

Meldung zur Ermittlung der Abrechnung der Ausgleichszuweisungen für das 
Finanzierungsjahr 2020 
- Ausfüllhinweise für Träger der praktischen Ausbildung (TPA) 
 
Meldefrist: 31.07.2021 
 
1. Allgemeine Informationen 
 

Gemäß §§ 34 Abs. 5 und 6 Pflegeberufegesetz (PflBG), 16 Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsver-

ordnung (PflAFinV) sind alle Träger der praktischen Ausbildung (TPA) und alle Pflegeschulen verpflich-

tet, dem AFBW bis zum 30.06. des auf den Finanzierungszeitraum folgenden Jahres Daten zur Ab-

rechnung der Ausgleichszuweisungen für das vergangene Finanzierungsjahr (hier: 2020) zu melden. 

 
Diese gesetzliche Frist wurde in Baden-Württemberg für das Finanzierungsjahr 2020 einmalig bis 
zum 31.07.2021 verlängert. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Der Nachweis der IST-Daten der Auszubildenden ist durch jeden TPA gegenüber dem AFBW durch 
Unterschrift einer vertretungsberechtigten Person (z. B. Geschäftsführung, Prokuristen) zu erbrin-
gen. Das Nachweisformular wird im Rahmen der Meldung generiert (siehe Anlage 1). Ausführlichere 

Informationen zur Nachweispflicht siehe Dokument „Hinweise zu den Nachweisen für das Kalender-

jahr 2020“ – abrufbar im Meldeportal unter Anleitungen/Allgemeine Hinweise. 
 

 

2. Datenmeldung im Meldeportal 
 

Die Datenmeldung ist über das AFBW-Meldeportal/Meine Meldungen/Abrechnung zu tätigen: 

 

 

Im Rahmen der Abrechnung der Ausgleichszuweisungen wird für den TPA auf Basis der IST-Daten 

der Auszubildenden (Azubizahl, AG-Bruttopersonalkosten inkl. Lohnersatzleistungen) das endgül-

tige IST-Ausbildungsbudget 2020 ermittelt und den vom AFBW ausgezahlten Ausgleichszuweisun-

gen 2020 gegenübergestellt. Der AFBW berechnet den Differenzbetrag und gleicht diesen per Ein-
malzahlung aus. Der Differenzbetrag wird per Bescheid mitgeteilt. 

Wählen Sie  

hier„Abrechnung 

Ausgleichszuweisung“ 

aus. 
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In der Meldemaske wird eine Übersicht aller von Ihnen in der Meldeliste Azubi gemeldeten Azubis 
mit Ausbildungsaktivität im Finanzierungsjahr 2020 dargestellt: 

 

 

 

 

 
 Name Vor-

name 
Geb.- 
Datum 

Um-
fang 

In % 

Ausb.-Be-
ginn 

Ausb.-
Ende (so-

fern zu-
treffend) 

Anzahl Tage 
A.-Unterbr. 

in 2020 

AG-Brutto-      
Personalkosten 

2020/Azubi 

Lohnerstattun-
gen 2020/Azubi 

1 Müller Lisa 10.10.2000 100 01.04.2020  20 15.600,00 €  

2 Meier Leo 24.08.1999 100 01.04.2020 31.07.2020   6.500,00 €  

3          

4          

 

 

Unter der Gesamtübersicht werden die Gesamtkosten der Azubis abgebildet (Aufsummierung der 

Felder ④ und ⑤.  
 
Schritt 1: Abgleich der Meldedaten 
 

Bitte kontrollieren Sie, ob die angezeigten Daten vollständig und zutreffend sind und nehmen Sie 
ggf. Korrekturen vor. 
 
 
a) Bei folgendem Korrekturbedarf ist vor Abschluss der Meldung Kontakt mit dem AFBW aufzu-

nehmen: 
 Ein Azubi mit einem tatsächlichen Anspruch ist in der Auflistung nicht enthalten  

 Anpassung der Stammdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Umfang) ① 

 Es haben im Jahr 2020 Ausbildungsunterbrechungen stattgefunden bzw. die angezeigte Anzahl 

der Tage der Ausbildungsunterbrechung in 2020 ist nicht zutreffend, Meldung erfolgt über die 

Meldeliste Azubis, siehe unten ③ 
 
Neu ab Mitte Juli 2021: Bei Änderungen der Stammdaten ist die Meldung analog „Meldung Ausbil-

dungsunterbrechungen“ möglich. 

 
③ Vorgabe zur Mitteilung von Ausbildungsunterbrechungen 
 

Eine Ausbildungsunterbrechung liegt vor, wenn der Auszubildende aufgrund einer Langzeiterkran-
kung oder Schwangerschaft/Erziehungszeiten nicht an der Ausbildung teilnimmt. 
 Während des Bezuges von Mutterschaftsgeld ab Beginn Mutterschutzfrist oder Beginn des Be-

schäftigungsverbots 

 Während des Bezuges von Krankengeld (bei Arbeitsunfähigkeit länger als 6 Wochen)  

 Während des Bezuges von Elterngeld oder im Elternzeit  

 

Etwaige unterjährige Änderungen der Anzahl (auch Unterbrechungen) der Azubis sind dem AFBW 

unverzüglich mitzuteilen (Korrekturmeldung). 

 

① ② ③ ④+⑤ 
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Sollte eine Unterbrechung der Ausbildung in 2020 stattgefunden haben, können Sie diese dem AFBW 

aus der Detailansicht des Azubis unter dem jeweiligen Azubi in der Rubrik „Meldeliste Azubi“ mittei-

len. Öffnen Sie die Detailansicht eines Azubis. 

 
 

Nachdem Sie auf den nachfolgenden Button „Ausbildungsunterbrechung melden“, unten in der De-

tailansicht des Azubis, geklickt haben, öffnet sich ein entsprechendes Eingabefenster, in welchem Sie 

die Unterbrechungszeit mitteilen können. Die weitere Bearbeitung erfolgt sodann über das AFBW-

Team. 
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Nach Plausibilisierung und Eintragen der Unterbrechungszeiten in der Meldeliste durch den AFBW 

werden die Daten sowohl in der „Meldeliste Azubis“ als auch in dieser Meldung angezeigt; in der De-

tailansicht des Azubis wird die Dauer der „Ausbildungsunterbrechung in Tagen“ (in 2020) als Negativ-

wert ausgewiesen.  

 

b) Folgende Angaben können Sie direkt in dieser Meldung korrigieren 
  

② Ausbildungsdaten Azubis: Datum Beginn Ausbildung, ggf. Datum Ausbildungsende (Pflichtein-
gabe bei vorzeitigem Ausbildungsende/Abbruch). 

 

Hat ein Azubi die Ausbildung doch nicht angetreten, geben Sie bitte das Abbruchdatum (Datum 

Ausb.-Ende) gleich dem hinterlegten Beginndatum der Ausbildung (Datum Ausb.-Beginn) ein. Der 

AFBW wechselt den Finanzierungsstatus dieses Azubis in der Meldeliste Azubis auf „Ausbildung nicht 

angetreten“. 

 

Korrekturen dieser Angaben können Sie direkt in dieser Meldung vornehmen. Beim Anklicken der je-

weiligen Azubizeile in der Übersicht der Azubis öffnet sich die Detailansicht. Dort können die Korrek-
turen eingetragen werden. Nach dem Speichern dieser Meldung sind die Änderungen direkt in der 
„Meldeliste Azubis“ hinterlegt. 
 

Detailansicht: 
 

 
 
 
Anschließend ist die Detailansicht des Azubis zu speichern: 
 
⚠ Nehmen Sie bitte Änderungen an den Ausbildungsdaten des Azubis und der Unterbrechungszei-
ten stets nur in Absprache mit der kooperierenden Pflegeschule vor. Die Daten von TPA und Pflege-

schule müssen übereinstimmen. Die Übereinstimmung wird vom AFBW abgeglichen. 
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Schritt 2: Eingabe der AG-Brutto-Personalkosten/Azubi ④ sowie bezogener Lohnersatzleistun-
gen/Azubi ⑤ für das Finanzierungsjahr 2020/Azubi in der Detailansicht 
 

 
 
④ AG-Brutto-Personalkosten/ Azubi für das Jahr 2020 (bis Obergrenze angemessene Vergütung)*  
 
Bitte tragen Sie hier pro Azubi die tatsächlich entstandenen AG-Bruttopersonalkosten für den Zeit-
raum seiner Ausbildungsaktivität im Jahr 2020 ein. 

 Es sind die AG-Bruttopersonalkosten anzugeben ab Beginn 1. Ausbildungsjahr bis 31.12.2020 

bzw. bei vorzeitigem Abbruch in 2020 bis zum Zeitpunkt Ausbildungsende. 

 

Für einen Azubi mit Ausbildungsbeginn am 01.10.2020, der die Ausbildung nicht vorzeitig in 2020 ab-

gebrochen hat, sind die AG-Bruttopersonalkosten für den Zeitraum 01.10.2020 bis 31.12.2020 anzu-

geben; auch wenn diese erst im Jahr 2021 zur Abrechnung gelangt sind. Hat ein Azubi die Ausbildung 

vorzeitig in 2020 abgebrochen, sind die AG-Bruttopersonalkosten für den Zeitraum Datum Beginn der 

Ausbildung bis Datum Ausbildungsende anzugeben. 

 
Dabei sind die Grenzwerte für eine angemessene Ausbildungsvergütung zu beachten (siehe unten). 

 

 

Die refinanzierbaren AG-Bruttopersonalkosten umfassen: 
 
Ausbildungsvergütung 

 Monatliche Ausbildungsvergütung (Regelvergütung) inkl. Lohn- und Gehaltsfortzahlung 

 Jahressonderzahlung, z. B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld 
 

Azubibezogene Zulagen/Aufwendungen: 

 (Tarifliche) Zulagen, z. B. Pflegezulage, Ausbildungszulage oder Corona-Zulage 2020 

 Schichtzulagen / Zeitzuschläge (Nacht-/Sonntag) 

 Familienheimfahrten / Fahrtkostenzuschuss 

 Vermögenswirksame Leistungen 

  

④ 

⑤ 

Pflichteingabe  

Eingabe, sofern zutreffend  
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AG-Aufwendungen 

 AG-Beitragssatz Arbeitslosenversicherung 

 AG-Beitragssatz Rentenversicherung 

 AG-Beitragssatz Krankenversicherung (inkl. hälftigen Zusatzbeitrag) 

 AG-Beitragssatz Pflegeversicherung 

 Umlage Unfallversicherung 

 Ggf. Umlage U 1 Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall 

 Ggf. Umlage U 2 Mutterschaftsaufwendungen 

 Ggf. Umlage U 3 Insolvenzgeldumlage 

 Ggf. Betriebliche Altersvorsorge, wie z. B. ZVK (inkl. ZVK-Sanierungsgeld, -Zusatzbeitrag und  

-Pauschalsteuer) 

 Betriebsärztliche Untersuchungen 

 Tarifkonforme Corona-Zulagen, sofern diese nicht anderweitig finanziert wurden 

 
 

Hinweise zur Ermittlung der AG-Bruttopersonalkosten/Azubi 2020: 
 

Je nach Lohnprogramm kann der kumulierte AG-Bruttopersonalkosten 2020 aus dem Gehalts-
Stammblatt des jeweiligen Azubis für den Monat Dezember entnommen werden (Wert 

„AG-Brutto“). 

 

Periodenfremde Aufwendungen: Ggf. in 2021 angefallene Aufwendungen für das Jahr 2020 

(„AG-Brutto Vorjahr“) sind mit zu berücksichtigen. 

 
Corona-Zulagen: Pflegeeinrichtungen berücksichtigen die Corona-Einmalzahlung nach 

§ 150 a SGB XI  nicht, da die Finanzierung durch Dritte erfolgt ist. 

Tariflich festgelegte Corona-Prämien (z.B. TVAöD-Pflege/AVR-Caritas = 225 €), die nicht unter den 

§ 150 a SGB XI fallen oder durch Dritte finanziert wurden, dürfen dagegen berücksichtigt werden. 

 
Besonderheit: Umlage Unfallversicherung: Nicht im Gehalts-Stammblatt enthalten sind die Beiträge 

zur Berufsgenossenschaft. Der Jahresbetrag wird als Gesamtbetrag / Einrichtung an die Berufsgenos-

senschaft entrichtet. Er ermittelt sich i. d. R. auf Basis der Angaben des Unternehmens zu den Ar-

beitsentgelten der Beschäftigten (digitaler Lohnnachweis). Das unfallversicherungspflichtige Arbeits-

entgelt umfasst das Gesamtbruttoentgelt (Bruttobetrag vor Abzug der Steuern und Arbeitnehmeran-
teil zur Sozialversicherung). 

 

Der Gesamtbetrag einer Einrichtung bemisst sich nach folgender Formel: 

Beitrag = Bruttoarbeitsentgelt x Gefahrklasse x Beitragsfuß 
    1.000 
 

 

Die Ermittlung des Betrags pro Azubi ist entsprechend nach folgender Formel denkbar: 

 

Bruttoarbeitsentgelt Azubi 2020 x Gefahrenklasse x Beitragsfuß / 1.000 
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Hinweise zur angemessenen Ausbildungsvergütung: Grenzwerte nach oben und unten 
 
Der Jahreswert (01.01.2020-31.12.2020) für den angemessenen Jahresarbeitgeber-Bruttobetrag 

2020 für einen Auszubildenden im 1. Ausbildungsjahr beträgt: 

 

Oberer Grenzwert: 22.360,00 € 

Dieser setzt sich zusammen aus einer maximalen jährlichen Ausbildungsvergütung als Summe der 

monatl. Ausbildungsvergütungen + Jahressonderzahlung von 17.200,00 € zzgl. 30 % für azubi- 
bezogene Zulagen und AG-Lohnnebenkosten. Eine über 30 % hinausgehende Steigerungsrate kann 

nur nach Prüfung im Einzelfall akzeptiert werden. 

 
Unterer Grenzwert: 14.126,30,87 € 
Dieser setzt sich zusammen aus einer maximalen jährlichen Ausbildungsvergütung als Summe der 

monatl. Ausbildungsvergütungen + Jahressonderzahlung von 11.771,92 € zzgl.20 % für azubi- 

bezogene Zulagen und AG-Lohnnebenkosten. 

 

Eine Über- oder Unterschreiten der Grenzwerte führt zu einer weitergehenden Plausibilisierung 
durch den AFBW. 
 

⚠ Diese Grenzwerte gelten für die Ausbildungsvergütung eines Azubis berechnet mit ganzjähriger 
Ausbildungsaktivität im Jahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020). Hat ein Azubi später im Jahr die Aus-

bildung begonnen und somit eine Ausbildungsaktivität von weniger als 12 Monaten gilt ein entspre-

chend anteiliger Grenzbetrag. 

 
Informationen zur „Angemessenheit der Ausbildungsvergütung“ sowie zu den akzeptierten Grenz-

werten siehe www.afbw-gmbh.de/rechtliches.  

 
 
⑤ Lohnerstattungen durch Dritte/Azubi 2020 
 
In diesem Feld tragen Sie bitte etwaige für den Azubi für das Jahr 2020 bezogene Ausgleichszahlun-
gen für Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit (U1) und Mutterschutz (U2) ein.  
 

 

 

 

 
 
 
 
Die pro Azubi unter ④ AG-Brutto-Personalkosten 2020/Azubi und ⑤ LohnerstaQungen durch 
Dritte/Azubi 2020 eingegebenen Werte werden über alle Azubis aufsummiert und als Gesamtsum-

men in der Meldemaske angezeigt. 

  

 
Hinweise zur Ermittlung der AG-Bruttopersonalkosten/Azubi 2020 inkl. Lohnersatzleistungen 
durch Dritte für einen WeGebAU-Azubi sind der Anlage 2 aufgeführt.  
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Schritt 3:  Kontrolle der erhaltenen Ausgleichszuweisungen für das Finanzierungsjahr 2020 
 

 
 

In diesem Feld wird die Höhe der Ausgleichszuweisungen als Negativwert angezeigt, die vom AFBW 

an den Träger der praktischen Ausbildung für das Finanzierungsjahr 2020 ausgezahlt wurde. Zu be-

achten ist, dass vereinzelt Nachzahlungen für das Jahr 2020 in den Monaten Januar-April 2021 ausge-

zahlt wurden.  

 

Bitte kontrollieren Sie die für Ihre Einrichtung angezeigte Höhe der Ausgleichszuweisungen 2020 
und nehmen Sie bei Fragen Kontakt mit unserem Buchhaltungsteam auf unter buchhaltung@afbw-
gmbh.de oder der Telefonnummer 0711-25 777-815. 
  

⑥a    dieses Feld wird automatisch berechnet 

⑥b    dieses Feld wird automatisch berechnet 

⑥c    dieses Feld wird automatisch berechnet 

⑦   dieses Feld wird automatisch befüllt 
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Schritt 4: Hochladen von Bestätigungsformularen 
 

⑧ Nachweis der Angaben durch den Jahresabschlussprüfer/Steuerberater 
 

 
 
 Bei Auswahl „Ja“: 

Laden Sie den Nachweis Ihres Jahresabschlussprüfers/Steuerberaters hoch über den Upload-

Button. 

    
 

   Zusätzlich laden Sie das Bestätigungsformular der Geschäftsführung herunter über den 

   Download-Button. 

    
 

Anschließend laden Sie das ausgefüllte und durch die Geschäftsführung unterzeichnete Bestäti- 

gungsformular hoch über den Upload-Button. 

    
 

 

 Bei Auswahl „Nein“: 
Laden Sie das Bestätigungsformular der Geschäftsführung herunter über den Download-Button. 

    
 

Anschließend laden Sie das ausgefüllte und durch die Geschäftsführung unterzeichnete Bestäti- 
gungsformular hoch über den Upload-Button. 

    
  

⑧ 
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⚠ ZU BEACHTEN IST:  

 

Vor dem Download des Bestätigungsformulars ist immer zu speichern. Wurden nach dem erfolgten 
Download nochmals Änderungen in der Meldung vorgenommen, ist die Meldung also zu speichern 
und es ist erneut ein Download des Bestätigungsformulars mit anschließendem Upload vorzuneh-
men! Somit wird gewährleistet, dass das von Ihnen unterschriebene und hochgeladene Bestäti-
gungsformular mit den gemeldeten Daten übereinstimmt.  

 
Schritt 5: Allgemeine Anmerkungen 

 
⑨ Anmerkung 
 

 
 

In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, für uns weitere Informationen zu vermerken. 

 
 
Schritt 6: Versenden der Meldung an den AFBW 

 
Speichern und Versenden 
⚠ Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Daten zu speichern und zu versenden. 

 

 
 

 

 

 

Nähere Informationen finden Sie auch unter: www.afbw-gmbh.de 
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 

meldeportal@afbw-gmbh.de oder Servicetelefon 0711 25777 - 825 
Montag bis Donnerstag: 10:00 – 12:30 Uhr und 13:15 – 15:00 Uhr, 

Freitag: 10:00 – 13:00 Uhr 
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Anlage 1: Nachweisformular Geschäftsführung TPA 
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Anlage 2: Hinweise zur Ermittlung der AG-Bruttopersonalkosten/Azubi 2020 inkl. Lohnersatzleis-
tungen durch Dritte für einen WeGebAU-Azubi (Musterkalkulation) 
 
 
Auch mit Azubis, die die generalistische Ausbildung im Rahmen einer Umschulung oder Weiterbil-

dungsmaßnahme ausführen, hat der TPA einen Ausbildungsvertrag zu schließen, in welchem eine 

angemessene Ausbildungsvergütung für die Ausbildungsjahre 1 bis 3 vereinbart wird. 

 

⚠ Über den AFBW werden auch bei Azubis in Weiterbildung/Umschulung lediglich die Mehrkosten 
der im Ausbildungsvertrag des Azubis vertraglich vereinbarten Ausbildungsvergütung refinanziert 
bzw. die korrespondierenden AG-Bruttopersonalkosten. Das über die vertraglich vereinbarte Ausbil-

dungsvergütung hinausgehende Helfergehalt wird nicht über den AFBW finanziert. 

 

Im Rahmen der Abrechnung melden TPA auch bei Azubis in Weiterbildung/Umschulung die zu der 
vereinbarten Ausbildungsvergütung korrespondierenden AG-Bruttopersonalkosten für den Zeitraum 

der Ausbildungsaktivität dieses Azubis (bei Ausbildungsbeginn 01.10.2020 ist dies der Zeitraum 

01.10.2020-31.12.2020). Im Unterschied zu „regulären“ Azubis können die Werte jedoch nicht aus 

dem Gehaltsstammblatt des Azubis (Mitarbeiters) entnommen werden. 

 

 

Vorgehensweise der Ermittlung der AG-Bruttopersonalkosten bei WeGebAU-Azubis: 
④ AG-Brutto-Personalkosten/ Azubi für das Jahr 2020 (bis Obergrenze angemessene Vergütung)*  
 
Sofern Sie in Ihrer Einrichtung einen vergleichbaren „regulären“ Auszubildenden beschäftigen (glei-
cher Beginn der Ausbildung im 1. Ausbildungsjahr), können Sie die Werte dieses Azubis übernehmen 

für Ihren WeGebAU-Azubi.  

 

Einrichtungen, die keinen vergleichbaren „regulären“ Auszubildenden beschäftigen (gleicher Beginn 

der Ausbildung im 1. Ausbildungsjahr), ermitteln die AG-Bruttopersonalkosten in Form einer „Mus-
terberechnung“ für einen „regulären“ Auszubildenden auf Basis der im Ausbildungsvertrag verein-

barten Ausbildungsvergütung und ggf. sonstiger (tariflicher) Vergütungsbestandteile bzw. azubibezo-

gener Zuschläge. 

 

Auf dieses „Arbeitnehmerbrutto“ können dann prozentuale Zuschläge angesetzt und hinzuaddiert 
werden für: 

 

 die Sozialversicherungsbeiträge (KK, RV, PV und AL) 

 die Insolvenzgeldumlage und die Umlage 2 und Umlage 1 (sofern zutreffend) 

 sofern zutreffend: Prozentualer Zuschlag für die ZVK-Umlagen oder sonstige Altersversorgemaß-

nahmen 
 

Ebenfalls noch hinzuzuaddieren sind Euro-Beträge für: 

 

 Beitrag für die BG: hier scheint es vertretbar, einen Betrag von 9 EUR anzusetzen 

 ggf. Betrag für Betriebsärztliche Untersuchung 

 ggf. Corona-Einmalzahlung (i. d. R. 225 EUR) 
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Beispiel Ermittlung der AG-Bruttopersonalkosten für einen WeGebAU-Azubi  
mit Ausbildungstätigkeit in 2020 vom 01.08.2020 bis 31.12.2020 (TVAöD-Pflege): 
 

 
 

 
⚠ Kalkulationstabelle zum Download: 
Ein Berechnungsschema als Hilfestellung zur Ermittlung der AG-Bruttopersonalkosten 2020 für einen 

WeGebAU-geförderten Azubis ist im AFBW-Meldeportal downloadbar in der Rubrik Mein Meldepor-
tal/Anleitungen. Dort sind Werte für die Monate Januar - Dezember 2020 für die Tarifverträge 

TVAöD-Pflege und AVR-Caritas hinterlegt. 
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Vorgehensweise der Lohnerstattungen durch Dritte bei WeGebAU-Azubis: 
⑤ LohnerstaQungen durch DriQe/Azubi 2020 
 

Bei WeGebAU geförderten Azubis erfolgen die Lohnerstattungen durch Dritte in der Regel vom 

„ursprünglichen Helfergehalt“. Diese Lohnersatzleistungen werden nicht in vollem Umfang in Abzug 

gebracht, sondern müssen in Relation zu dem beim AFBW gemeldeten Arbeitgeberbrutto gesetzt 

werden. 

 
Beispiel: Daten für einen WeGebAU-Azubi für 2020 

 

Kalkulierte AG-Bruttopersonalkosten:  15.000 € 

AG-Bruttopersonalkosten Helfergehalt: 40.000 € 

Bezogene Lohnersatzleistungen Basis Helfergehalt:   3.000 € 

 

 

Anzugebene Lohnerstattungen durch Dritte 2020:            1.125 € 
 
Berechnungsformel: 

3.000 € / 40.000 € * 15.0000 € = 1.125 €  

 
⚠ Bitte geben Sie keine Fördermittel durch Arbeitsagenturen/Jobcenter an. 
 

 

 

 
 


